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WIENERLANDTAG
Sitzungvom20 .November1929

DerWienerLandtagsetzteheutedieamMontagabgebrocheneGeneral¬
debatteüberdie neueWienerBauordnungfort .PräsidentDr. Dannebergeröffnet
um 16 Uhr die Sitzung .

Abg .Millik( . . )führtaus ,dassdurchdieneueBauordnungdieprivate
Bautätigkettwirdvollkommenerschlagenwerden.NachdieserVorlageist esdem
Privatenunmöglichzubauen .WährendandereStädtedasBaugewerbefördern,
machtWiendasGegenteil. DieGemeindepresstderausgebeutetenBevölkerung
jedes PlätzchenBaugrundab .Statt Ihre Pflicht undSchuldigkeitzuerfüllen ,
vonIhremimensenGrundbesitzdenBaulustigenGründeabzutreten ,verlangenSie
vondiesennochdieBezahlungderStrassenundEinbauten.DieneueBauordnung
wird den Wohnungsmarkt rapid verschlechtern .Der Redner bespricht dannein¬

zelne Bestimmungender Vorlage ,wobeier insbesonderedieUnverständlichkeit
mancher Bestimmungen kritisiert .Er beantragt sodann die Streichung der Be¬

stimmung ,wonachauchfür schonbestehendeVerkehrsflächenbeierstmaligem
AnbauaufbisherunbebautenBauplätzeneinBeitragzudenKostenderHerstel¬
lungvonVerkehrsflächeneingehobenwerdenkann .EinzweiterAntragdesAbg.
Millik verlangt die Streichung der Bestimmung ,wonachbei AbbruchvonGebäuden

die Bewilligung der Behörde einzuholen ist .( Beifall bei der . . )

Abg .Ullreich( . . )verweistzunächstauf die MisständeimWohnungs¬
wesen ,die durch die alte Bauordnung verschuldet worden sind .DieAusnützbar¬

keit der Bauplätze bis zu 85 Prozent förderte die Grundspekulation ,wodurch
der Wiener Bevökkerung ungeheure Opfer auferlegt wurden .Eine Folge davon wa¬

ren die hohenGrundpreise ;daraus ergaben sich wieder die hohenMieten ,nicht
aber für gesunde ,sondern für schlechte Wohnungen .AusdieserBodenspekulation
heraus ist die sogenannte Wiener Wohnungstypeentstanden ,die Küchen - undZim¬

merwohnung .Die Küchemündetauf den Gang ,auf den sich eine ReihevonAbor¬
ten befindet .Andere Küchen und Kabinette mündenwieder auf enge Höfe,in die

niemalsauchnurein einzigerSonnenstrahlhineinkommt.DieseZuständewurden
alle durch die alte Bauordnung verursacht .Eine neue Bauordnung steht nunmehr

schonmehrals zweiJahrzehnteauf der Tagesordnung .DemhohenHausliegt jetzt
die Vorlage vor und da entsteht nun die Frage ,ob die neue Bauondnung geeignet

ist ,die Schäden der alten Bauordnungzu beseitigen .DieHoffnungen ,
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dieandasneueGesetzgestelltwerden,gehensehrweit. Wirerwartenvoneiner
neuenBauordnung ,dasssie gesundeWohnungenschafft ,diedenMenschennichtnur
ein Obdach ,sonderneine wirklicheHeimstättebieten .Wennsich auchvielesden
öffentlichenInteressenunterordnenmuss,soist nichtzuverstehen ,dassdie
GemeindemöglichstvielBaulandansichreisst .DieserGemeindebesitzwird
abernicht öffentlichenZwecken,sondernParteizweckendienstbargemacht .Es
handeltsichIhnennichtumdieBoden-undWohnungsreform,sondernumdieStär¬
kungIhrer Parteimacht .In der neuenBauordnungist das freie Ermessenveran¬
kert ,das der Willkür Tür und Tor öffnet .MancheBestimmungist auchgeeignet ,
die Ausführungvon Bauvorhabenwillkürlich zu verhindern .Staft dass dieGemein¬

demöglichstvielBaulanderschliesst ,machtsiedasGegenteil.Siehabenbisher
keine Verkehrsmöglichkeiten geschaffen ,um Bauland zu erschliessen ,da Sie die

Verkehrsmittelnachrein fiskalischen Richtlinienbetreiben .
- - - ¬

DüngerabfuhrausSt .Marx .Zudenin WienerTagesblätternundauchinlandwirt¬
schaftlichenZeitungenerschienenenArtikeln,indenenaufdieGefahrderVer¬
schleppungder Maul -undKlauenseuchedurchdie Düngerabfuhrauf demSchlacht¬
hof St .Marx aufmerksam gemacht wird,teilt der Wiener Magistrat mit :Für den

AbfuhrvonSeuchendüngeraus den städtischen Vieh - undSchlachthofanlagenbe¬
stehen genaue Vorschriften ,deren Einhaltung das Veterinäramt überwacht .DieAb- ¬

fuhr vonSeuchendüngerdarf überhaupterst nach einer entsprechendenBehand¬
lung nach diesen Vorschriften stattfinden .Ueberdies wird dieser Seuchendünger

nachder Behandlungnuran GärtherinnerhalbdesWienerGemeindegebietesabge¬
geben .Aber auch der übrige Dünger ,der hur von Tieren stammt ,die nicht nur in

lebenden ,sondernauchin geschlachtetemZustandvollkommenseuchenfreibefun¬
denwordensind ,wirdzumgrösstenteilin dieLandwirtschaftbetreibendenGe¬
biete Wiens ,hauptsächlichin Floridsdorf ,abgegeben.Nurein geringerTeildie¬
ses,vonsauchenfreienTierenstammendenDüngerswirdanLandwirtein deral¬
lernächsten Umgebung Wiens abgegeben ,so dass die Gefahr einer Seuchenver¬

schleppung durch den zur Ausgabe gelangenden Schlachthofdünger also nicht be¬

steht . Diein den erwähnten Notizen gehegten Befürchtungen sind dahervollkom¬
menunbegründet .
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Abg .Ullreichweistsodanndaraufhin ,dassdieAnliegerbeiträgezueinerVer¬
tereung des Bauens und daher zu einer VerteuerungdesWohnensführen
müssen ,eine Verteuerung die vomStandpunkt des Lohn -undGehaltsempfängersentschieden

Abgelehntwerdenmuss ,da in demLohn -undGehaltskontoeine Quotefürden
Mietzinssogutwienichtenthaltenist . EineLeistungvonAnliegerbeiträgenin
besonderenFälleliesse mansich gefalden ,abereinegenerelleAnordnungvon
solchenBeiträgenlehnenwir ab . DieVerteuerungdes Bauenswiedie Vorlageauch
sonst in ihren wesentlichen Teilen zur Folge haben wind ,wird ,wie zu befürch¬

tenist ,wiederzudenaltenMisständendesUntermieter-undBettegeherwesens
führen . WirwürdeneineBauordnungbraucandieeineReformdesBauensherbei¬
führt und die Möglichkeit bietet ,billige und emnschenwürdigeWohnungenzu
schaffen ( LebhafterBeifall bei der . . )

St . R.Weberhebt hervor ,dass der vorliegendeEntwurfeine ganzeFülle
vonProklenenzu lösen sucht ,dass städtebauliche ,das Verkehrsproblem ,das

sche
wohnungspolitische und das sozialhygiend/Problem soweit sie mit demWohnen
zusammenhängenundeingrossesvolkswirtschaftlichesundjuristischesProblem.

- nung
lauter Probleme die so alt sind als es Städte gibt .Dass die Bauordreform¬

bedürftigist wurdeschonin denMeunzigerjahrenzurZeitderEinverleibung
der Vorcrte erkannt .Lamals hat man sich mit einer kleinen Refarmbeghügt ,

aber schon damals war mansich dessen bewusst ,dass in absehbarer Zeit eine
grundlegende Reform des ganzen Gesetzes werde vorgenommenwerdenmüssen .
Seit dieser Zeit haben sich nicht nur die Behörden sondern alle ig Letree

darunter
die sich für die städterbauliche Entwicklung interessieren ,die verschie¬

denstenFachkorporaticnenmit der Fragebefasst wiediese Reformam
zweckmässigsten durchgeführt werden könne .Der Entwurf des Magistrates baut

auf demMaterial das eine jahrzehntelange Beschäftigung von Fachleutenmit
diesen Fragen ihm bot auf und da ist es wohl eine Uebertreihung wennbe¬
hauptet wird ,dass die Bauordnungüberstürzt behardelt werde . GR. Biberhat
gemeint ,an der Bauordnung werde seit lo Jahren herumgedcktert ,die Frage sei
aber heute noch nicht spruchreif .Wann ist dann eine Frage spruchreif ,wenn

nicht nach Lejährigen Studium ? InWirklichkeit gibt es kein Bundes - oderLand¬
desgesetz dass eine so gründliche Beratung seitens aller berufenen Organe

erfahren hat wie gerade die Bauordnungund wir würden nur wünschen ,dass
zum Beispiel die Verfassungsreform ebenso gründlich behandelt würde( Lebhaf¬
ter Beifall und Händeklatschen bei der Mehrheit ) . Werden vorliegenden Ent¬
wurf unbeeinflusst nicht bloss von einem bestimmten Spezialinteresse aus

beurteilt,sondern die Frage so stellt ,wie sie gestellt werden muss ,ob
die Vorlage einen Ausgleich darstellt

GesamtinteressenundderEinzelintere392
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ssen musszugeben ,dass es sichdurch¬
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ausnicht ,wiedasdieOppositionbehauptetumeinesaloppeoderschlecht¬
durchdachte Arbeit handelt .Die Rechtsfragen sind in dem neuen Entwurf un¬
gleich klarer geregelt als in der alten Bauordnung .Ebensodie Fragendie
den Grundeigentümerinteressieren .Der Bauunternehmerersieht aus derBau¬
ordnung in ganz klarer Weise mit welchen Verteuerungen und mit welchen
Verbilligungener beimBauenzu rechnenhat .Es wird behauptet ,dassdie
Bauordnungeine wesentlicheVerteuerungdes Bauensmitsichbringenwird .
Soweit sich eine Verteuerung daraus ergeben wird ,dass die Wohnungenin

Zukunft mehr Licht ,Luft und Sonne haben werden als die auf Grund deral¬

ten Bauordnung gebauten Wohnungenkann dies nicht als Argument gegendas
neue Gesetz gebrauuhh werden ,da alle Redner in der Enquete ,in der Kom¬

missionundim Gemeinderatausnahmslossich dafür ausgesprochenhaben ,
des Grundes

dass es in Zukunft nicht mehreine Verbauung/biszu 85 Prozent gebendür¬
fe . Dasssind Verteuerungen ,die sich volkswirtschaftlich ausserordentlich

gut verzinsen werden .Für die Behauptung ,dass auch im übrigen dieBauord¬
nung eine Verteuerung des Bauens zur Folge haben werde ,wurdekeinerlei
Beweis erbracht im Gegenteil in der Bauführung werden nunmehrsolche

Erleichterungen begehrt ,dass woeine Verteuerung eintreten sollte ,sie
durch eine Verbilligung wett gemacht werden wird .Vom Standpunkt grosszü¬

giger Wohnungsreformersind wir in der Bauordnungnoch lange nicht weit¬
genuggeganger .Wirkönnenunsbei unserer Armutdie restloseErfül¬
lungunsererForderungeneinstweilennicht gestatten .Abertrotzdieser
unserer Armutsind wir verpflichtet ,ein gewisses sozialhygie nisches und
wohnkulturelles Minimumunserem Volk zu bieten ( Lebhafter Beifall undHän¬

deklatschen bei der Mehrheit ) .Auchder städtebauliche Gedankeist in
klarder Bauordnung /zumAusdruckgebracht .Wir haben in WiengrosseMisstände

in den Baulichkeiten und imStadtbilde
A die darauf zurückzuführen sind ,dass man zur Zeit der Schaf¬

fung der alten Bauordnung die Entwicklung der Stadt und ihrer Umgebung ,

die EntwicklungdesVerkehrsnichtvoraussehenkonnte .Heutehabenwir
aber die Verpflichtung alle Vorsorgenzu treffen ,damit bei derEntwick¬

lungdesStadtganzenderGesamtwillezurGeltungkommtundalleFachleu¬
te sind der Meinung ,dass diese städtebaulichen Fragen in der Vorlage in
einer Weisezusammengefasstsind ,umdie unsandereStadtverwaltungenbe¬

Beamten sondern
diePolitikerneiden können .GR . Gschadt hat gemeint ,nichtseien Heloten der sozial¬die Beamten ,haben das Gesetzgemacht ,

demokratischenPartei habendie Aufträgeder Politiker erfüllt .( Abg .
393
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Wagner: Siebrauchengarnichtwehleidigzusein!EinBeamterhatdieAuf¬
träge der Politiker auszuführen) . Daswirdnurdort der Fall sein ,woSie
die Herrschafthäben( LebhafterBeifall bei der Mehrheit ,zahlreieheZwi¬
schenrufe bei der . . )

GR .Hengl : Daszeigt der Währinger Prozess !
GR .Körber : AmtsratMader !

se
GR .Weber: Ichmuss die Beamten7er den gegen die/Angriffe inSehutz

nehmen ( Lebhafter Beifall bei der Mehrheit ) .Und stelle fest ,dass der Ent¬
wurf des Stadtbauamtes zustandegekommen ist ,ohne dass auch nur ein ein¬

ziger von unseren Politikern an dem Entwurf überhaupt mitgearbeitet hät¬

te .UnsereEinflussnahmehat sich lediglich darauf bezogen ,dass derEnt¬
wurf von den berufenen Organendes Mägistrates vorgelegt werde ,Stadtrat
Weber beschäftigt sich nun im Einzelnen mit den von denMinderheitsrednern

gegendenEntwurfvorgebrachtenEinwendungen.DieVereinigungderstädte¬
baulichen mit den baupolizeiliehen Bestimmungenin einemEntwurfist
nicht wie GR. Bibermeinte ,ein Nachteil ,sendern einer der grossenVorzü¬

ge des Gesetzes das nunmehr alle Frggen die sich im Bauwesen ergeben zu
lösen versucht .Die Bestimmungen über den Flächenwidmungsplan sind durch¬

Bestimmungenaus nichts neues .Auch die Elte Bauordnung enthält inch a ur .„n
sind .

die allerdings ganz unzulänglich : st .Auchhier ist ein Fortschritt zum
Bessern zu verzeichnen .Die Bestimmungenüber die Umlegungsind durchaus
zweckmäs sig - Ja ,die Umlegung ist geradezu ,wie die Praxs gezeigt hat ,

ein Erfordernis für eine vernünftige Baugestaltung .Eine grosseAnzahl
von Bauplätzen können heute wegen der Neigerung irgendeines Bauspekulanten

verbaut
oder der Halsstarrigkeit des Besitzers nicht u :ont t werden .Es ist im
EntwurfauchVorsorgegetroffen ,dassdie Interessenaller gewahrt
werden ,welche an der Grundumlegung beteiligt sind ,In der betreffenden

nur gewählter
Kommissien ist . . . :! der Vorsitzende ein/Vertreter der Gemeinde .Im

tenBeamten des Magistrates undaus
übrigen besteht die Kommission aus /Interesservertretern .Wirsind
im Bezug auf die Umlegung viel demokratischer als irgendein anderes Land .

Was das freie Ermessen betrifft ,so würden auch wir wünschen ,dass das

Gesetzmöglichstwenigesolcher Bestimwungenenthält .Aberwerje inder
Verwaltung gestanden ist ,weiss ,dasses bei vielen Verwaltungsgesetzen

nicht möglichist ,ohnedas freie Ermessenauszukommen. Esist janicht
so als ob in diesen Fällen ein einziges behördliches Organ nachseinem
freien Ermessen zu entscheiden hätte ,es haben hir eine Reihe vonIn¬
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stanzendasWort Deranger

Entwurf der preussischen Städtiauordnung ir sieht zum Beispiel 147
§ 103 Fälle des freien Ermes sens vor und die Berliner Bauordnung enthält

in 27von38§ dasfreie Ermessenin 111Fällen . UeberdieFragederAnlie¬
gerbeiträge kann es gewiss verschiedene Meinungen geben .Tatsache ist ,dass

in denmeistenreichsdeutschenStädtehAnliegerbeiträgebestehen .FürWien
ist die im Entwurf gefundene Lösung die erträgslichete ,weil wir nicht die

ganzen Strassenkosten hereinbringen wie dieszum Beispeil detschen Städten
weil die Anliegerbeiträge wegenihrer Geringfügigkeit das Bauen nicht ver¬

teuernkönnen .DieBausperre ,die eineso heftigeKritikerfahrenhat ,istauch
ebefalls nichts neues und der Entwurf enthält da /Bestimmungen ,die sich

für den Grundbesitzer als Verbesserungen darstellen .Wir wollen nicht be¬
streiten ,dass unter Mitwirkung der Opposition zahlreiche Aenderungenund

Verbesserungen des Gesetzes durchgeführt wurden .Das ist aber bei einem

so schwierigenGesetz ,das versuchenmuss ,einen Ausgleichzwischenden
Interessen der verschiedenen Gruppen zu finden ,nicht anders möglich .Wenn

GR .Gschladt gemeint hat ,dem Gesetze seien eins Reihe von Giftzähnen aus¬

gebrochenworden,manmisseabernichtwievieleGiftzähnedarinnochent¬
halten sind ,so kann manwohl von einem Magistratsjuristen verlangen ,dass
er das Gesetz gelbsen hat und Ss : rnt - tund dar daher zu beurteilen
versteht ,ob in demGesetz noch Giftzähne enthalten sind und wenner der¬

gleichen nicht findet ,darf er solche Behauptungen nicht aufstellen .( Leb¬

hafter Beifall und Händeklatschen bei der Mehrheit ) ,Wir können mit dem
schliesslichen Ergebnis durchaus zufrieden sein ,weil wir hoffen ,dass

daa Gesetzeine gute Wirkungauslösen wird .Ich dankeallen ,die andiesem
so schwierigen Werk mitgearbeitet haben ,auch den Mitgliedern der Oppo¬

trotzdem siesition uns so heftig bekämpfthaben ,insbesondereaber allenBeamten,
die daranmitgewirgthaben .Washier geschaffenwurde ,ist keinWechsel¬
balg .Aufdas Kind ,das hier zur Weltkomme ,könnenwir alle stolzsein .
Das Gesetz wird sich in den kommendenGenerationen überreichlich lohnen .
Durch eine Hebung der Gesundheit ,durch eine Hebung einer vernünftigen
Bäutstigkeit ,durch die Hebungder Lebensfreude und Arbeitslust aller
Menschen ,die in gesundenWohnungenwohnenwerden .Die kommendenGeschlech¬
ter werdenWiensAngeordnetendanken ,dasssie trotz aller Kritikdieses
Gesetzbeherztzur rechtenZeit gemachthaben( LebhafterBeifall undHän¬
deklatschenbei derMehrheit).
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In längeren Ausführungen polemisiert nun Abg . Dr .WagnergegenStadt¬

rat Weber . St .. Weber ,sagt Abg .Dr .Wagner ,hat erklärt ,dass wor allem erals
städtischer Baureferemt der Nutzniesser der neuen Bauordnung sein wird .Er
hat also allen Grund ,die Vorlage zu loben .Seine Behauptungen könnenjedoch

nicht unwidersprochenbleiben .Zunächstmussfestgestellt werden ,dassdie
Art und Weise,wie die Verlage durchgearbeitet wurde ,unter keinen Umständen

gegilligt werdenkann . Siehat einen Wegdes DrängensundHetzenszurückge¬
legt ,der als Verbrechen an der Stadt Wien bezeichnet werden muss . Beisei¬

ner Behauptung ,dass von seiten der Minderheit die Beamtenschaft ,die ander
Vorlage mitgearbeitet hat ,beleidigt worden sei,hat Stadtrat Weber Gespens¬

ter gesehen .Unsere Behauptung ,dass der Entwurf mehr ein Werk der Politiker
gegeg Beamte

als ein Werkder Fachleute ist,ist bestimmt kein Vorwurf .Bei denKommissions
nach unsurer Verfassung als Organ der Gemeinde

beratunger hat Mag .Direkter Dr . Hartldas grosse Wortgeführt ,Danunden
politischen

Magietrat einnpnlatzachestOrgan ist ,ist er daher auch der Kritik unter¬
werfen

. . DenBeamten kann gewiss auch daraus kein Vorwurf gemacht werden ,dass
sie bei ihren Arbeiten auf die politischen Machtverhältnisse Rücksicht

nehmen. Sehabensie dennauchdiesenVerhältnissen Rechnungtragend ,den
Entwurf verfertigt .Wir haben ihn als eine saloppe Arbeit bezeichnet .Wir

sindzurBeratungderVorlageunderFrotestangetreten ,dawirdenEntwurf
seiner Tendenzen wegenablehnen . WennSie von uns verlangen ,dass wiran

Stelle von unklaren Textierungen klarere Formulierungen mitteilen sollenZumutung an die Op
so ist das ,da wir den Entwurf ja ablehnen ,eind unglaubliche .UnsereAn¬

position
,wie das Gesetzbehandelt wordenist .Weberklage trifft dieArt

scheint stolz darauf zu sein ,dass die Vorlage so schnell auf denTisch
des Hausesgebracht wurde . DieEile mit der dieses Gesetz gemachtwurde ,

ist sicherlicheineMahnung ,dasses imGesetznochvielSchlechtesgibt .
St . . Weberhat auch wieder den alten Schlager von der alten Bauschande

nWal
hervorgezogen .sind denn die alten Häuser entstanden .In denSieb¬

grossen
ziger -undAchtzigerjahrenbei der Ubildungder Stadt zu einempoliti¬sicher

schenKörper .ZudieserZeitbedeutetendieseHäusereinenBaufortschritt .
Ichweissnicht ,obdieBauten ,dieSieheuteaufführen,nach60Jahren4berechtigtoner

als vorbildlichgelten/ . Siewerdenvielleicht aucheinmalalsBauschande
bezeichnetwerden . Wirhabendie Vorlageder Pläne verlangt ,die füreine

Stadtplanungunbedingtnotwendigsind . Siehabenalles abgelehnt .Ich
stelle fest ,dasssichdieMinderheitniegegeneineneueBauordnung
stellte . Wirverlangenjedoch ,dassandie Ausarbeitungeinersolchenmit
aller Gründlichkeitgeschrittenwerdenmuss .Wirhabenauchnichtbehaup¬
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goradezu

tet ,dass die neue Bauordnungdas Bauen verhindert . Wirhabenfestgestellt ,
dass sie Bauhemmendundbauverteuerndwirkenwird .Unserewirtschaftlichen
Verhältnisse sind ebennicht darnach ,jetzt eine endgiltige Bauordnungzu
schaffen .Ein solches Werk bedarf der grössten Stabilität .Aus jedemPara¬

sozialistische
graph der neuen Bauordnung grinst uns die Fratze entgegen ,dass Grund und
Boden in die öffentliche Hand überführt werden soll .Sie wollen dies dadurch

erreichen ,dass Sie den Grundbesitzern und Bauherren solcheBelastungendie geeignot sind ,
auferlegen, das private Bauen ausserordentlich zu erschweren . StR .Weber

hauptet
hat auch „ ,dass die Vorlage ein Kompromiss ist . Dasist nicht

ablehnt . Waswir hier führen ,ist ein leidenschaftlicher Kampf ,in demwir

leider nicht das nötige Verständnis der Oeffentlichkeit finden .Würdeaber

die Bevölkerung erkennen ,welche Gefahren ihr in der neuen Bauordnungdro¬

hen ,würde sich ein gewaltiger Sturm gegen sie erheben . Siewerden die neue

Bauordnungbeschliessen .Es wird aber einmal eine gerechtere Zeit kommen,
die diese Bauordnung ,die von marxistischem Geist erfüllt ist,hinwegfegen

wird .(BeifallbeiderMinderheit).

der Praxis konnt ,weiss man ,wicvor¬
as ist abernichtder

wiederholten Malenin derneuen uordnung .Sie beschliessenineiner
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Abg .Kunschak( . . ) stelltaufGrunddesstenograpgischenProtokol¬

les fest ,dass in der Rede des Abg . Dr .Gschladt das vomSt . . Weberbehauptete
WortHelot nicht vorkomme .Aberdie Feststellungen des Abg. Gschladtsindlei¬
derwahr. DerMagistratist keinefreie BehördemehrsondernnurVollzugs¬
organ des Bürgermeisters und der amtsführenden Stadträte . Diesgehteinwand¬
frei aus der Gemeindeverfassungundaus der Geschäftsordnunghervor .DieVor¬
stände der einzelnen Geschäftsgruppen des Magistrates sind die amtsführenden

Stadträte ,diedenBeamtenWeisungenerteilenodersichdieErledigungvon
Agendenselbstvorbehalten.DieBeamtensindverpflichtetdenamtsführenden
Stadträten täglich einen Ausweisundvonallen wichtigenVorkommnissenMit- ¬
teilung zu machen .Angesichtssolcher Tatsachenmachtmansich mit derBehaupt¬
tung von der Selbstständigkeit der Beamtenin der Oeffentlichkeit nurlächer¬
lich ( Beifallbei derMinderheit).

Dasbesagtnatürlichnicht ,dassimMagistratkeineMännermithervor¬
ragendenFachkenntnissensind .Abersie kommendamitnurbis zumamtsführenden
Stadtrat . DieGemeindeverwaltungist ,wie aus der Verfassungund derGeschäfts¬
ordnungdes Magisstrateshervorgeht ,bis in die Aemterhineindemparteipoliti¬
schen Einfluss hilf -und wehrlos ausgeliefert .Die amtsführenden Stadträte

müssensich also schondaran gewähnen ,auch im GemeinderatdieVerantwortung
zu tragen und sich nicht hinter die Beamtenzu verkrichen .( Beifall ) .

Früher war bei jeder Vorlage eine vomMagistrat unter seiner Verant¬
wortung ausgearbeitete Barstellung .Da wusste man ,dass ist der Magistrat .Auch
bei der alten Bauordnung war dies so - Dahat es eben eine reinliche Scheidung

gegeben .Aber ,wasuns hier zur Behandlungvorgelegtwird ,ist nicht derAntrag
des Magistrates ,sondern der Antrag des amtsführenden Stadtrates ,der für diese
Gruppe die Verantwortung zu tragen hat .Ich hoffe ,dass im Zuge der Verfassungs

reform es möglich sein wird ,mit diesem ungeheuerlichen Zustand derVerpoliti¬
sierung und der Vergewaltigung des Magistrates endlich aufzuräumen .( Neuerli¬

cher Beifall bei derMinderheit ) .
Vomallgemeinen Gesichtspunkt beurteilt ,ist es gewiss erfreulich ,

dass der Wiener Landtag endlich eine neue Bauordnung für die Gemeindefest¬
legt . Hierbegegnen wir uns .Schon Lueger wollte der Gemeinde eine neue Bau¬

ordnung geben ; eshaben auch sehr umfangreiche Vorarbeiten eingesetzt undes
war damals vielleicht ein Fehler ,dass man zuviel gefragt hat .AuchBürgermeis¬

ter Weiskirchner hat diese Arbeit fortgesetzt .Vieles aus der heutigenVor¬
lage ist diesem Vorarbeiten zu danken .Aber man hat nun in die Bauordnung ein

Moment hineingetragen ,dass gerade jetzt nicht hineingehört . Esist dies das

fiskalische Moment .Die Breitnersche Ingektion ist nicht geeignet ,befruchtend

zu wirken ,sondernsie wirktabsterbend .DerWerteiner Bauordnungist jaimmer
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ein relativer ,aber nienals ist die Relation ungünstigergewesen - alsin derjet¬

zigenZeit .VergleichemitPreussenhinken.Dert-istdieZahlungskraftderHaus¬
besitzerundMietereineganzandereundbeieinemvalorisiertenMietzinsvon
1hoProzentkannmandenLeutenschonetwaszumuten. Wirsindabererstbeim
2ooßfachenMietzinsangelangtundvordiezwingendeNotwendigkeitgestelltals
armeLeutemitWasserzukochen.Eszeigtsichja auchbeiderstaatlichenWohn¬
bauförderung,dassdasGeldnichtaufgebrachtwird . DieSparkassenhabenrund
60MillionenSchillingRückzahlenmüssen ,sie müssenbei der herrschendenStim¬
munggrös ere Summenin der Kassehabenundkönnendeshalbnichtlangfristi¬
ge Hypothak- -weurtean Ranlustigegewähren .Dassindalles Momente,mitdenen
maneineBauordnunginRelationbringenmuss.Voallemabermüssenallefiska.lischenKomenteausgeschaltetwerden.

mit Strassenausgestattet sind ,trotzdem
RednerverweistaufHolland,woweiteödeFlächenschonpärzelliertund

dortnochgarnichtsgebautwird.Bei
unsnötigt mandie armenSiedlerihre Strassenselberherzustellen . Selbstder
alte VorortHernalshatdasDrasche-undBürgerfeldparzelliertundlangebevor
dortgebautwurde,dieStrassenabgelegt .Esist einGebotderNotwendigkeit,
dassgewissePartienausdieserBauordnungausgeschaltetundaufeinespätere
Zeitverlegtwerden.DieMinderheithatauchbeidiesergrossenundwichtigen
VorlagevomårstenTageansachlicheArbeitgeleistet .AuchderMitarbeitder

andere
Minderheitisteszudanken,dassdieBauordnungeine/Gestaltbekommenhat ,Als
ObmannderchristlichsozialenParteidankeichmeinenKollegen,vorallemdem
AbgBiber,dernichtnurmitungeheuremFleiss,sondernauchmithervorfagen¬
derSachkenntnisandieserBauordnungmittätigwar,fürihreLeistung.Ichkann
nurdenWunschauspprechen,dassdieWirtschaftsorascheineBesserungerfah¬
re,umdieBelastungen,dieindieserBauordnunggelegensind ,zuertragen.(Bei¬
fall bei derMinderheit).

Damitist dieGeneraldebatteabgeschlossenundderReferentamtsführen¬
der Stadtrat Linderhält das Schlusswort .Er sagt einleitend ,dass dieBehauptung,
es habe die breite Oeffentlichkeit kein Interesse an der neuen Bauordnung beu

kundet ,nichtrichtigist . Eshabenvielmehralle nurerdenklichenKreisemit¬
beraten .AusführlüchbesprichtderReferentnundie einzelnenEinwendungender
Minderheit .VorallemmussbezüglichderAnliegerbeiträgefestgestelltwerden,
dassin WienkeineswegsdasMusterdesReutschenReichesangewendetwird .Nach
der vorliegendnBauordnungerstreckt sich der Anliegerbeitrag nur aufdie
Strassenherstellung,währendin DeutschlandauchnochfünfJahrelangStrassen¬
erhaltungskosten eingehobenwerden .Die Befürchtungenbezüglich desFlächen¬
idmungsplanes sind unbegründet .Jede Aenderungmuss in demGemeinderat .Wasdie
eitliche Bausperre anlangt ,so kann sie im verbauten Gebiet nur für ganzbe¬
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sondereZweckeangewendet undmussebenfallsvomGemeinderatbeschlossen
werden .Von einer Burchpeitschung der Vorl age kann überhaupt nicht geredet wer¬

den,eshat die MinderheitwirklichmitgrossemFleissmitgearbeitet. St. . Linder
wendet sich sodann gegen die von den Minderheitsvertretenn aufgestellte Be¬

hauptung ,dassdie Bauordnungds Bauenverhindernwerdeundstellt fest ,dass
das freie Ermessen in Bauordnungssachen vielfach nicht eine Hemmungsondernge¬
radezu ein Ssgen sei .In der Bauordnungssachekönnte ,vieles gar nicht be¬
willigt werden ,wennes nicht Ermessenssachewäre . Zu§ 51 gibt St . R.Linder
folgende Erklärung ab : DieVerfassung des § 51 gibt der Gemeinde dasRecht ,
auch für schon bestehende Verkehrsflächen bei erstmaligem Anbauauf bisher un¬
bebauten Bauplätzen Anliegerbeiträge vorzuschreiben .Durch diese Fassung sind

von vorneherein alle jene Bauplätze ausgeschlos sen ,die schon bebaut warenaber
durch Abtragung unbebaut geworden sind .Die Gemeinde Wien wird überdies genau

erwägen ,ob sie jene Strassen ,die schon beimInkrafttreten des Gesetzesbeste¬
hen ,nicht beim erstmaligen Anbau von dem Anliegerbeitrag ausnehmen wirdoder
allgemeineine Ermässigungdieser Anliegerbeiträgefür solche Strassenin
Aussichh nehmen wird .Mit dieser Erklärung werde wohl Abg .Kunschakeinver¬

standen sein .St . . Linderbittet schliesslich in die Spezialdebatte einzugehen
und die Rückverweisungsanträge abzulehnen ( Lebhafter Beifall bei der Mehrheit ) .

Der Antrag Dr .Wagner auf Uebergang zur Tagesordnung sowie ein Minder

heitsantrag Biber ,der ursprünglich auf Rückverweisungder Vorlage an denMa¬
einenEntragauf RückverweisungandieKommissiongistrat lautete und nunin

modifiziert wirdwerdenabgelehnt . treten .
Es wird beschlossen in die Spezialdebatte einzu
Die Spezialdebatte wird in sieben Gruppen ahgeführt werden .

ZuAbschnitt I Flächenwidmungs -undBebaungsplänerefkektiert Abg.

Biberzunächstauf die Ausführungendes St . . Weberundbestreitet ,dassdas
Gesetz eun Kompromisssei . Wodie Mehrheit den Einwendungender Minderheitzwar

nachlangemZögern ,aberdanndochschliesslichzugestmmthat ,hat essich
umBestimmungengehandelt ,die technisch einfach nicht durchführbargewesen
wären ,In SachenderAuffassungist dieMehrheitderMinderheitgarnichtent¬
gegengekommen .Wasden Flächenwidmungsplanbetrifft ,gibt der Rednerseiner
Besorgnis Ausdruck ,dass die Bestimmungendes Gesetzes zu MissbräuchenAn¬

lass gebenkönnen .Er erinnert an einenunter St . . SiegelvorgekommenenFall ,
Es hat sich umein Objektdes FabrikantenAlder in der Gudrunstrassegehan¬
delt ,dass die Gemeindefür das Amalienbaderwerben wollte ,dass aberder

Eigentümer ,da ihmzu wenighiefürgebotenwurde ,nicht abtretenwollte .
ImVerlaufder Verhandlungenistes zu heftigenAuseinendersetzungendwischen

man

demFabrikentenAlderundSt. . SiegelgekomenundschliesslichhatmitGe¬
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meinderatsbeschlussdieBauliniefürdenbetreffendenGrundaufgehobenundihn
so entwertet . Däealte Bauordnungbot gegenein solches VorgehengewisseHand¬
haben ,nach den vorliegenden Entwurf wird dagegen nichts zu machensein .Abg .

Biber gibt nochmalsdemWuncheAusdruck ,dass das Gesetz in zwei Teile ,einen
der den Städtebau und einen der die baupolizeilichen Vorschriften beinhaltet

geteilt werde .Nachvier ein halb monatigeKampfist vonder MehrheitdieZu .
sicherung gegebenworden ,dass nun demGesetz ein Plan beigeschlossenwerden
soll .Darnachsoll der alte Generalregulierungsplan der erste Flächenwidmungs¬
plan sein .Daskannnatürlich nur eine vrläufige Lösungsein .DerRednerbemän¬

vomGesetz vorgesehenen
gelt es sodann dass beider/Teilung in Wohn -undIndustrie -¬

gebiete auf die neuzuerrichtendenindustriellen AnlagenkeineRücksich
genommen wird .Abg . Biber zieht sodann den Antrag zurück ,der verlangt ,an geeig¬

neter Stelle im Gesetze eine Begriffsbestimmung für denAusdruck"Erholungs - ¬
flächen "vorzunehmen ,dahingehend ,dass diese ausschliesslich ausöffentlichen
Gärten bestehen .Ebenso ist eine solche Begriffsbestimmung für den Ausdruck

" Oeffentliche Gebäude " vorzunehmenund festzulegen ,dass darunter ausschliess¬

lich Gebäude ,wie Aemter ,Schul -und Spitalsbauten ,verstanden sind .Folgende
Minderheitsanträgehält Abg .Biber aufrecht :Die Minderheitsanträge9 und10
in der im gedruckten Bericht aufscheinenden Fassung .Der Minderheitsantrag 11

wird zurückgezogen .An seiner Stelle begntragt Abg .Biber ,dass die Gemeindeüber
Ansuchen zur Ergänzung des Bebauungsplanes verpflichtet sein soll,wenn imAn¬

schlussean das imBebauungsplanfestgesetzte undbereits besthendeStrassen¬
netz oder in einer Entfernungvonnicht mehrals 250Meter ,undnicht ,wiees
im Entwurfheisst ,150 Meter ,von diesemein Bauvorhabendurchgeführt werdensoll .

Abg . Dr . Wagnererklärt zunächst ,dass er auch in die Spezialdebatte

unter Protest eintrete .Er beschäftigt sich sodannausführlich mit demFlächen¬
widmungsplan .Es ist völlig unklar ,waseigentlich mit demFlächenwidmungsplan
werdensoll . Dadurchdie Flächenwidmungder WertdesBodensin radikalerWei¬
se beeinflusst wird,ist es unumgänglichnotwendig ,zu erfahren ,wie mansich
die Planung der Stadt vorstellt . DerRedner beschäftigt sich sodann mit dem
Begriff Verkehrsbänder ,von denen er behauptet ,dass sie die grösste Rechtsun¬
sicherheit bringen werden .Ander Zusammensetzungdes Fachbeirates für Stad - ¬
planungbemängeltDr .Wagner ,dassin ihmnichtdie praktischenOrganederWirt-¬
schaft vertreten sind ,und verweist auf seine in dieser Beziehunggestellten
und bereits vorlie enden Minderheitsanträge .Im § 8 wurde die Bausperre ,dienach
demurspfünglichenEntwurfhöchstens6 Jahre hätte dauernsoll auf 1iJahre
herabgesetzt .Uns erscheint das zu lang zu sein ,wir bitten daherunserem
Antrag zuzustimmen ,wonach die zeitliche begrenzte Bausperre ein Jahr dauern
soll und nur um eine weiteres Jahr verdängert werden kann .In einer Bespre¬
chung des § 7 Absatz 2 beruft sich der Redner auf die von der Mehrheit in
der Kommission gegebene Zusicherung ,wonach der Bauwerber nur zur Herstel¬
lung der Beleuchtungsanlagen nach dieser Bestimmungverpflichtet werdenkann
nicht aber zur Beleuchtung selbst .( Beifall bei der . . )

hen Näcbste ditzung morgenIt Uhr .
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